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beider Prozesse sind wesentliche Grundlagen für das Ver
stehen und das Geherrsehen der in folnenden noch ausführ
lich zu begründenden Erfordernisse der Beweisführung im 
Strafverfshren und in der Untersuchungsarbeit . Einerseits 
wird deutlich, daß die Beweisführung in Ermittlungsverfahren 
und in der Untersuchungsarbeit nicht mit der Erlangung von 
Erkenntnissen über das strafrechtlich relevante Geschehen ab
geschlossen ist, sondern darüber hinaus das Nachweisen der 
Wahrheit dieser Erkc.nntnisresultate erfordert . Andererseits 
kann die Beweisführung im Errnittlungsverfahren und in der 
Untersuchungsarbeit nicht ausschließlich auf den Nachweis 
des Wahrheitswertes beliebig zustandegekonmener Erkenntnisse 
reduziert werden, sondern sie umfaßt immer auch ihr Zu
standekommen .
Die Ursache für diesen enoon Zusammenhann von Erkennt niena-— —- ~ — — - i W-* w
vvinnung und Beweisen im strafprozeSSy/len Beweistührungsprozeß istW d t jf.der im einzelnen in den Abschni%te|m 2.2.3. und 2.2.4. be- 
gründete und in seinen praktischen Konsequenzen erläuterte 
Umstand, daß beide Prozesse kraft gesetzlicher Festlegung 
auf den r 1 oieben objdlit iyen Gruncilaren beruhen , den Beweis- 
mittein. Bevor jedoch' der innere Zusammenhang, die dinlekti-1 z*1'. ■ ; . ^
sehe Wechselwirkung Und die gegenseitige Bedingtheit von Er-

t - A  w ~kennen und Beweisen im strafprozessualen Beweisführungsprozeß
deutlich gemacht und die daraus resultierenden Schlußfolge
rungen für seine ständig qualifizierte Beherrschung abge
leitet werden können, erscheint es notwendig, beide Prozesse 
zunächst künstlich voneinander zu isolieren und getrennt zu 
untersuchen. Es soll verdeutlich werden, daß die Beweisführung 
im Strafverfahren und in der Untersuchungsarbeit tatsächlich 
aus den Prozessen der Erkenntnisgewinhung und des Beweisens 
besteht und welchen Gesetzmößigkeiten sie unterliegen.

Die Beweisführung in 3trsfverfshren und in der Untersuchungs
arbeit als Prozeß der Erkenntnisasr/innung ____ ________ _

Es ist das gesetzlich fixierte Ziel des Strafverfahrens , jede 
Straftat, ihre Ursachen und Bedingungen und die Persönlichkeit 
des Beschuldigten bzw. Angeklagten allseitig und unvoreinge-


